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Rechtssatz

Ein Rückübereignungsanspruch nach Art. 5 StGG steht auch im Fall einer nur teilweisen Verfehlung des

Enteignungszwecks soweit zu, als der Enteignungsgegenstand nicht für den Enteignungszweck verwendet wurde

(Hinweis E vom 11. Oktober 1990, Zl. 90/06/0058, VwSlg 13284 A/1990).
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